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Oleynik, Markus   Beruflich verhindert 
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Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen im Rahmen der förmlichen 
Öffentlichkeitsbeteiligung / Beteiligung der TÖB u. Behörden gem. §§ 3 Abs. 2 u. 4 Abs. 2 
BauGB sowie weiteres Vorgehen 

  

 4   Bekanntgabe von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wurden 
  

 5   Gemeindliche Bauvorhaben - Status und weitere Vorgehensweise 
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Erster Bürgermeister Achim Müller eröffnet um 19:00 Uhr die öffentliche Sitzung des 
Gemeinderates Birkenfeld, begrüßt alle Anwesenden und stellt die ordnungsgemäße Ladung 
und Beschlussfähigkeit des Gemeinderates Birkenfeld fest. 
 
 
 

ÖFFENTLICHE SITZUNG 
 
 

 
TOP  1 Genehmigung der Sitzungsniederschrift vom 15.10.2024 

 
 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 15.10.2024 wurde am 17.10.2024 ins Ratsinfor-
mationssystem eingestellt. 
 
 
Beschluss: 
 
Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung vom 15.10.2024 wird ohne Einwände genehmigt. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 10  Nein 1  Anwesend 11   

 
 
TOP  2 Forstplan 2025 

 
 
Zu diesem TOP begrüßt der Bürgermeister die Revierförsterin Frau Ellen Grothe und Herrn 
Paul Bauer vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten und erteilt ihnen das Wort. 
 

 Die Beiden stellen zunächst das voraussichtliche Jahresergebnis des laufenden Jahres 
(Stand 17.10.2024) vor.  

 
o 

über. Das Betriebsergebnis Stand 17.10.2024 liegt bei  25.570  
Die Hauptausgabe war ein Neubau eines Waldwirtschaftsweges der mit 112.226 

 
 

o Der Hiebsatz wurde mit dem Einschlag von 3.134 fm um 11 Prozent überschritten. 
Insgesamt wurden 1.152 fm Käferholz eingeschlagen. Im Jahr 2023 sind ca. 3.500 
fm Käferholz angefallen. Somit ist der Anteil des Käferholzes deutlich geringer als 
im Jahr 2023. Dies ist zum einen der Witterung geschuldet zum andern liegt es 
daran, dass die Fichtenbestände aufgrund des Käferbefalls in den letzten Jahren 
deutlich kleiner geworden sind. 

 
o Die Aufarbeitungskosten bewegen sich derzeit immer noch auf einem hohen Ni-

veau. 
Die Holzpreise sind stabil. 

 
o Als Fazit wird festgestellt, dass der Wald in diesem Jahr witterungsbedingt eine 

Verschnaufpause erlebt und die Holzernte immer schwieriger zu planen ist. 
 
 

 



 Für das Jahr 2025 wird der Forstbetriebsplan vorgestellt: 
 

o Es ist geplant 2.059 fm Holz einzuschlagen. Damit reduziert sich der Hiebsatz im 
Vergleich zum Jahr 2024 um knapp 1.000 fm. Durch die Reduzierung soll das 
Gesamtergebnis der Weisung der Forstzwischenrevision aus dem Jahr 2015 (jähr-
lich 2.800 fm), das bedingt durch den hohen Anfall von Käferholz überschritten ist, 
korrigiert werden. 
 

o Die ermittelte Gesamthiebsatz wurde seit der Forstzwischenrevision von 2015 um 
4.666 fm überschritten. 

 
o  

 
 
 
Der Gemeinderat legt großen Wert auf die nachhaltige Bewirtschaftung des Gemeindewaldes 
um für kommende Generationen einen guten Waldbestand zu sichern. 
 
Hier leisten die Mitarbeiter, die sich für die Waldpflege verantwortlich zeigen, sehr gute Arbeit. 
 
Alle vorgestellten Bericht werden dem Original der Niederschrift beigefügt und sind im Ratsinfor-
mationssystem eingestellt. 
 
 
 
Beschluss: 
 
Dem Forstbetriebsplan für das Jahr 2025 und der Jahresbetriebsnachweisung für das Jahr 
2024 stimmt der Gemeinderat, wie vorgetragen, zu. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 
 
 

TOP  3 

5. Änderung des Bebauungsplanes "Östl. des Urspringer Weges Nr. 2" - Be-
ratung und Beschlussfassung über die eingegangenen Stellungnahmen im 
Rahmen der förmlichen Öffentlichkeitsbeteiligung / Beteiligung der TÖB u. 
Behörden gem. §§ 3 Abs. 2 u. 4 Abs. 2 BauGB sowie weiteres Vorgehen 

 
 
Zu diesem TOP begrüßt der Bürgermeister Herrn Markus Schlichting vom Architekturbüro BAU-
RCONSULT aus Haßfurt. Herr Schlichting erhält das Wort. 
 
In der Zeit vom 04.06.2021  05.07.2021 wurde die förmliche Öffentlichkeitsbeteiligung / Beteili-
gung der Behörden und sonstiger TÖB gem. §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 
 
Die eingegangenen Stellungnahmen sind gem. § 1 Abs. 7 BauGB abzuwägen: 







































































































 

 

Es wurden keine Stellungnahmen im Rahmen der Bürgerbeteiligung abgegeben. 
 
 
 
Aufgrund der sich durch die Abwägung ergebenden erheblichen Änderungen des Bebauungs-
planentwurfs kann noch kein Satzungsbeschluss gefasst werden. 
Es muss eine weitere Auslegung gem. § 4a Abs. 3 Satz 1 BauGB durchgeführt werden. 
 
Beschluss: 
 
1. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis von den während der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 
3 Abs. 2 BauGB sowie der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange nach § 4 Abs. 2 
BauGB eingegangenen Stellungnahmen und Anregungen. Diese werden entsprechend der Ab-
wägungsvorschläge abgewogen.  
 
2. Der Gemeinderat nimmt Kenntnis vom überarbeiteten Entwurf Stand 25.10.2024 und billigt 
diesen. 
Es soll aufgrund der erheblichen Anpassungen am Entwurf eine erneute Auslegung gem. § 4a 
Abs. 3 Satz 1 BauGB stattfinden. Eine Verkürzung soll hierbei nicht erfolgen. 
Verwaltung und Planungsbüro erhalten den Auftrag, diese umzusetzen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 
 
 
 
 

TOP  4 
Bekanntgabe von Beschlüssen, die in nichtöffentlicher Sitzung gefasst wur-
den 

 
./. 
 
TOP  5 Gemeindliche Bauvorhaben - Status und weitere Vorgehensweise 

 
Erschließung des Baugebietes am Gründlein II 
 
Die Baueinweisung der Fa. Zöller sollte bereits im Oktober erfolgen. Da die Fa. Zöller noch 
keine Kapazitäten frei hat, konnte der Termin noch nicht stattfinden. Die Einweisung soll in 
Kürze erfolgen.  
Die Masten der früheren 20 KV-Leitung wurden noch nicht vollständig zurück gebaut. 
 
 
Ertüchtigung der Wasserversorgung; Neubau von Hochbehältern 
 
Das Tiefbautechnische Büro BRS wird die Vermessung des Standortes in Auftrag geben. 
Wie vereinbart soll untersucht werden, ob ein Backupsystem für den OT Billingshausen reali-
siert werden kann. 
 
 
OD Billingshausen; Beseitigung der Schäden an den Gebäuden 
 
Hier fand am 12.11.2024 ein Ortstermin mit dem Bauamt der Vgem Marktheidenfeld, dem Tief-
bautechnischen Büro BRS und dem Bürgermeister statt. Die lange Zeitdauer der Behebung der 
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Schäden kann laut Bürgermeister nicht akzeptiert werden. Die weitere Vorgehensweise wurde 
abgestimmt. 
 
 
OD Billingshausen; klappernde Hydrantenkappen 
 
Im vorgenannten Termin wurde auch diese Thematik nochmals vom Bürgermeister aufgegriffen. 
Es wurde eine Stellungnahme der ausführenden Firmen angefordert. Wenn hier nicht zeitnah 
ein akzeptables Ergebnis erzielt wird, möchte der Bürgermeister ein unabhängiges Gutachten 
erstellen lassen. 
 

zur Kenntnis genommen 
 

 

TOP  6 
Gemeindlicher Bauhof; Erneuerung des Daches und Neugestaltung der Sozi-
alräume 

 
Wie bereits mehrfach erwähnt, ist das Dach des Bauhofes schadhaft. Hier soll im nächsten Jahr 
nach Vorstellung des Bürgermeisters eine neue Dacheindeckung angebracht werden. Hier bie-
tet sich der Bau einer Photovoltaikanlage an. 
Außerdem müssen die Sozialräume zwingend erneuert werden.  
 
Hier sollen von Seiten der Bauverwaltung alle nötigen Schritte in die Wege geleitet werden um 
das Projekt im Jahr 2025 zu realisieren. 
 
Beschluss: 
 
Das Dach des Bauhofes soll im Jahr 2025 erneuert werden und eine Photovoltaikanlage errich-
tet werden. 
Die Sozialräume sollen ebenfalls im Jahr 2025 ertüchtigt bzw. erneuert werden. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 
 
TOP  7 Solarparks; aktueller Status 

 
Der Bürgermeister, hat aufgrund des fehlenden Realisierungsfortschrittes bei der 1A-Solar-Pro-
jekt-GmbH den aktuellen Status und die weitere Vorgehensweise erfragt. Wenn keine Aussicht 
auf Umsetzung der Planung besteht, sollten die Verfahren ggf.  so der Bürgermeister  nicht 
weiterverfolgt oder gar mit einem anderen Partner realisiert werden. 
 
Die Antwort der 1A-Solar-Projekt-GmbH wird vollinhaltlich vorgetragen: 
 
Sehr geehrter Herr Müller, 
 
vielen Dank für Ihre bisherige Geduld. 
Diese beiden Verfahren natürlich bitte auf keinen Fall einstellen!  
Wir haben bisher sehr viel Aufwand und Zeit in die beiden Projekte gestellt und geben auf kei-
nen Fall auf. 
 
Wie Sie unten entnehmen können, befinden wir uns kurz vor dem Offenlegungs- oder dem Sat-
zungsbeschluss. 
Aktuelle Beschlüsse: 
Birkenfeld  Vorentwurfsbilligung vom 25.05.2023 
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Billingshausen  Entwurfsbilligung vom 25.05.2023 
 
 
Aktueller Planungsstand: 
Seit dieser Zeit versuchen wir mit der Unteren Naturschutzbehörde ein tragbares Konzept zur 
Ausgleichsflächenmaßnahme der Feldlerche zu finden.  
Der bisherige Sachbearbeiter war nicht sehr zugänglich und dann hat sich die Ausarbeitung 
durch Mitarbeiterwechsel, Krankheit und Urlaub sehr in die Länge gezogen.  
Wir wollten das bereits ausgearbeitete Ausgleichsmaßnahmenkonzept vom Projekt Erlenbach 
für die Solarparks in Birkenfeld und Billingshausen übernehmen.  
 
Allgemein haben sich die Anforderungen durch den Naturschutz sehr verschärft und jede An-
frage wird als Einzelfall gewertet und auch so individuell bearbeitet, was wiederrum eine län-
gere Bearbeitungszeit zur Folge hat. 
Da die Projekte von verschiedenen Bearbeitern in der UNB betreut werden, wurde das vorhan-
dene Konzept (aus Erlenbach) nach mehreren Verhandlungen abgelehnt. 
Daraufhin haben wir ein neues Konzept für Birkenfeld und Billingshausen erarbeiten müssen, 
was dann endlich im September durch die UNB freigegeben wurde. 
Aktuell stehen wir in Kontakt und Verhandlungen mit den Grundstückseigentümern für Feldler-
chenausgleichsflächen.  
 
Ja, es ist nicht besonders gut gelaufen. 
Nach der plötzlichen Änderung der Flächen und dann dem Wechsel des sehr mühseligen vor-
herigen Planungsbüros und nun die verschärften Probleme mit der UNB  sind wir etwas aus 
dem Tritt gekommen. 
 
Aber jetzt sind wir auf der Zielgeraden. 
Nach vollständiger Sicherung der Flächen für das PV-Gebiet und den Feldlerchenausgleich, so-
wie der Entwurfserstellung durch das Planungsbüro, melden wir uns für den Termin der nächs-
ten Gemeinderatssitzung. 
Wir denken, daß das realistisch im Januar 2025 sein wird. 
 
Vielen Dank nochmals für Ihr Verständnis. 
 
Bei weiteren Fragen melden Sie sich bitte einfach.  
Mit freundlichen Grüßen, 
 
Mathias Mönkeberg 
-------------------------------  
1A-Solar-Projekt GmbH 
Knetzbergstr. 18 
D-97422 Schweinfurt Deutschland 
Telefon: +49 (0) 9721 32812 
Telefax: +49 (0) 9721 33202 
E-Mail: mm@1a-solar.com 
  
Alleinvertretungsberechtigter Geschäftsführer: Mathias Mönkeberg 
Registergericht: Amtsgericht Schweinfurt 
Registernummer: HRB 7609 

 
zur Kenntnis genommen 
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TOP  8 ILEK Raum Marktheidenfeld - Bestandsanalyse 
 
 
Am 24.10.2024 fand in Kredenbach eine Workshop zur Fortschreibung des ILEK statt.  
In einer Präsentation wurden die Veränderungen der letzten Jahre in den Mitgliedsgemeinden 
der Kommunalen Allianz Raum Marktheidenfeld vorgestellt. 
Die äußert interessanten Veränderungen werden dem Gremium zur Info an der Leinwand vor-
gestellt. 
 

zur Kenntnis genommen 
 

 
TOP  9 Mitteilungsblatt der Gemeinde; Anpassung der Preise für Veröffentlichungen 

 
Das Mitteilungsblatt der Gemeinde Birkenfeld wird von der Bürgerschaft geschätzt und gerne 
gelesen. Die Auflage ist mit ~ 1.000 Exemplaren mit die größte im Bereich der Verwaltungs-ge-
meinschaft. 
Seit ca. 9 Jahren wird das Medium auf Wunsch farbig gestaltet. Ebenfalls seit ca. 9 Jahren ver-
öffentlicht der Bürgermeister die Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung um die Bür-
gerschaft umfassend zu informieren. 
 
Aktuell können die Vereine kostenlos über eine DIN-A4-Seite sw/ws für Vereinszwecke verfü-
gen. 
Jede weitere Seite sw/ws kostet die Vereine 15 Euro. 
Jede farbige Seite kostet die Vereine 30 Euro. 
Gewerbetreibenden wird für eine farbige Seite 50 Euro und für eine sw/ws Seite 30 Euro in 
Rechnung gestellt. 
 
Für Veröffentlichungen der Kirchengemeinden und des Kindergartens werden keine Kosten in 
Rechnung gestellt. 
 
Anzeigen von Bürgerinnen und Bürger schlagen derzeit mit 5 Euro zu Buche. 
Die Veröffentlichungen sind seit längerer Zeit nicht mehr kostendeckend. Die Druckkosten für 
Farbdrucke liegen je nach Layout bei mehr als 40 Euro netto. Deshalb wäre zu beraten und zu 
entscheiden, ob die Kostensätze angepasst werden sollen. 
 
Die Kosten für das Mitteilungsblatt wurden auf Anweisung des Bürgermeisters von der Finanz-
verwaltung aufgelistet. 
 

 
 
Nachfolgende Preisgestaltung wird zur Diskussion gestellt. 
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BIRKENFELD  Auflage 970 (Birkenfeld 740 / Billingshausen 230) 
 

Organisation Größe aktuell Vorschlag 

Gewerbetreibende 
Birkenfeld / Billingshausen
  

1 Seite DIN A4 schwarz/weiß   

1 Seite DIN A4 farbig   

1 Seite DIN A5 schwarz/weiß   

1 Seite DIN A6 schwarz/weiß   

Gewerbetreibende 
VG-Gemeinden 

1 Seite DIN A4 schwarz/weiß ---  

1 Seite DIN A4 farbig ---  

1 Seite DIN A5 schwarz/weiß ---  

1 Seite DIN A6 schwarz/weiß ---  

Vereine 
Birkenfeld / Billingshausen 

1 Seite DIN A4 schwarz/weiß   

1 Seite DIN A4 farbig   

1 Seite DIN A5 schwarz/weiß kostenlos kostenlos 

Kirchliche Organisationen 

1 Seite DIN A4 schwarz/weiß kostenlos kostenlos 

1 Seite DIN A4 farbig Kostenlos kostenlos 

 
Jede weitere Seite  siehe Vereine!  
Gottesdienstordnungen werden weiterhin kostenlos veröffent-
licht. 

 

Private Kleinanzeigen 
schwarz / weiß 
max. DIN A6 

  

Private Danksagungen 

schwarz /weiß 
max. DIN A5 

kostenlos kostenlos 

farbig  
max. A5 

kostenlos  
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Beschluss: 
 
Die Gebühren für Veröffentlichungen im Mitteilungsblatt der Gemeinde Birkenfeld werden zum 
01.01.2025, wie nachstehend aufgelistet, angepasst: 
 

Organisation Größe 
Stand: 

01.01.2025 

Gewerbetreibende 
Birkenfeld / Billingshausen
  

1 Seite DIN A4 schwarz/weiß  

1 Seite DIN A4 farbig  

1 Seite DIN A5 schwarz/weiß  

1 Seite DIN A6 schwarz/weiß  

Gewerbetreibende 
VG-Gemeinden 

1 Seite DIN A4 schwarz/weiß  

1 Seite DIN A4 farbig  

1 Seite DIN A5 schwarz/weiß  

1 Seite DIN A6 schwarz/weiß  

Vereine 
Birkenfeld / Billingshausen 

1 Seite DIN A4 schwarz/weiß  

1 Seite DIN A4 farbig  

1 Seite DIN A5 schwarz/weiß kostenlos 

Kirchliche Organisationen 

1 Seite DIN A4 schwarz/weiß kostenlos 

1 Seite DIN A4 farbig kostenlos 

 
Jede weitere Seite  siehe Vereine!  
Gottesdienstordnungen werden weiterhin kosten-
los veröffentlicht. 
 

Private Kleinanzeigen 
schwarz/weiß 
max. DIN A6 

 

Private Danksagungen 

schwarz /weiß  
max. DIN A5 

kostenlos 

farbig  
max. DIN A5 

 

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
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TOP  10 Vereinspauschale 2024 - Förderung des außerschulischen Sports 
 
Mit Schreiben vom 15.10.2024 informiert das Landratsamt über die staatliche Förderung des 
außerschulischen Sports (Sport-/Schützenvereine). 
Das Bayer. Staatsministerium des Innern, für Sport und Integration hat den Wert einer För-
dereinheit (ME) auf  
Jugend
gen. 

 
 
Für 2024 ergibt sich folgende Förderung: 
 

Verein ME Wert pro ME Förderung 
Schützenclub Bir-
kenfeld 

2.324   

SV Birkenfeld 9.063   
 

GESAMT 11.387   
 
 
Beschluss: 
 
Die Gemeinde beteiligt sich analog des Landkreises an der Förderung des außerschulischen 
Sports. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 
 
TOP  11 Förderung der Jugendarbeit und Büchereien 2024 

 
 
Zeitgleich mit der Sportförderung hat die Gemeinde allen Vereinen / Organisationen, die Ju-
gendarbeit leisten und den beiden Büchereien einen Zusch  
 
Im letzten Jahr haben folgende Vereine/Organisationen den Zuschuß erhalten: 
 
 

 Musikverein 
 Schützenclub 
 SV Birkenfeld 
 Kath. Kirchenverwaltung (Ministranten) 
 Rhytmix Kids (Billingshausen) 
 Evang. Kirchengemeinde (Jungspechte) 
 Kultur- und Heimatverein Billingshausen 
 FFW Birkenfeld (Kinderfeuerwehr) 
 FFW Billingshausen (Kinderfeuerwehr) 
 KÖB Birkenfeld 
 Pfarrbücherei Billingshausen 

 
Es wird vorgeschlagen die Vereine / Organisationen/Büchereien auch 2024 zu unterstützen 
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Beschluss: 
 
Die og. Vereine/Organisationen /Büchereien erhalten 2024 einen Zuschuß für Jugend-/Bü-

 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 
 

TOP  12 
Beratung und Beschlussfassung über die Festlegung der kommunalen Real-
steuerhebesätze und Erlass einer Hebesatzsatzung 

 
Das Bundesverfassungsgericht hat im Jahr 2018 das derzeitige grundsteuerliche Bewertungs-
system für verfassungswidrig erklärt. Nach den derzeit noch geltenden Gesetzesnormen basiert 
die Grundsteuerberechnung auf Jahrzehnten alten Grundstückswerten (den sogenannten Ein-
heitswerten). 
 
Mit der Grundsteuerreform ist der gesamte Grundbesitz in Deutschland auf den Stichtag 1.  Ja-
nuar 2022 neu zu bewerten und zukünftig die Grundsteuer im Einklang mit den Vorgaben des 
Bundesverfassungsgerichts neu zu regeln. Bayern hat für die Grundsteuerneuregelung nicht 
das Bundesmodell übernommen, sondern geht einen Sonderweg. Neue Grundlage für die Er-
mittlung der Grundsteuer in Bayern sind die jeweiligen Grundstücks- und Gebäudeflächen so-
wie die Nutzungsart. Wert und Lage des Grundstücks sowie Alter und Zustand des Gebäudes 
spielen keine Rolle. 
 
Schätzungen des Bayerischen Landesamtes für Steuern ergeben für die Mitgliedsgemeinden 
der VG stark abweichende Ergebnisse. Die Prognosen reichen von einer geringen Erhöhung 
bis zu einer mehr als Verdopplung des bisherigen Gesamt-Messbetragsvolumens. Für die Ge-
meinde Birkenfeld wurden zum Stand Ende März 2024 laut der beigefügten Information Mess-
beträge im Umfang von 178 Prozent des bisherigen Gesamt-Messbetragsvolumens zugeordnet. 
Als verlässliche Prognose über die zu erwartenden Einnahmen kann dies jedoch nicht gewertet 
werden!  
 
In ganz Bayern fehlen insgesamt noch über 500.000 Grundsteuererklärungen, die geschätzt 
werden müssen. Weiter liegen zahllose Einsprüche gegen Messbescheide des Finanzamtes 
vor, deren Ausgang nicht vorhergesehen werden kann. Somit ist davon auszugehen, dass etli-
che Messbescheide fehlerhaft sind und vom Finanzamt im Laufe des Jahres 2025 korrigiert 
werden müssen. Gerechnet wird damit aber erst nach einer weiteren Welle an Widersprüchen. 
Diese dürften Anfang des Jahres erfolgen, weil die Bürger dann wahrscheinlich gegen ihre teils 
hohe Grundsteuerlast vorgehen wollen. Viele wissen nicht, dass sie den vom Finanzamt festge-
setzten Messbetrag mit dem Hebesatz der Kommune multiplizieren müssten und sich die Sum-
men dadurch teils stark erhöhten. In diesem Zusammenhang wird nochmals darauf hingewie-
sen, dass die Gemeinde an die festgesetzten Messbeträge gebunden ist und keinen Einfluss 
darauf nehmen kann. 
 
In dieser unklaren Gemengelage eine Prognose über die zu erwartenden Einnahmen aus der 
Grundsteuer abzugeben, ist für die Kämmerei schwierig. Vor dem Hintergrund dieser Unklarhei-
ten, könnte es sinnvoll sein die Hebesätze vorerst auf dem bisherigen Niveau zu belassen, um 
sich im Laufe des Jahres 2025 ein Bild über die Einnahmen aus der Grundsteuer verschaffen 
zu können. Sollten die Prognosen jedoch stimmen, wäre auch eine moderate Senkung des He-
besatzes für die Grundsteuern durchaus vertretbar. 
 
Hier ein Auszug aus einem Informationsschreiben des Bayerischen Gemeindetages: 
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Die Reform der Grundsteuer soll laut Bundes- und Landespolitik möglichst aufkommensneutral 
erfolgen. Der Begriff der Aufkommensneutralität wird oft missverstanden. Aufkommensneutrali-
tät bedeutet nicht, dass die individuelle Grundsteuer des jeweiligen Grundstückseigentümers 
gleich hoch bleibt. Aufgrund der Verfassungswidrigkeit des alten Grundsteuersystems muss es 
sogar zu individuellen Verschiebungen durch die Reform kommen. Aufkommensneutralität be-
deutet nur, dass die Gemeinde nach Umsetzung der Reform ihr Grundsteueraufkommen insge-
samt stabil halten kann  also im Jahr 2025 ähnlich viel an Aufkommen aus der Grundsteuer 
hat wie in den Jahren vor der Reform. Es gibt allerdings keine gesetzliche Pflicht zur Auf-
kommensneutralität! 
Keine Gemeinde erhöht demnach wegen der Reform das Grundsteueraufkommen, dies wider-
spräche dem Gebot der Aufkommensneutralität. Allerdings kann es vor Ort notwendig sein, un-
ter anderen Gesichtspunkten (also unabhängig von der Reform) die Grundsteuereinnahmen 
insgesamt angemessen im Jahr 2025 anzuheben. Schließlich sind die Gemeinden gesetzlich 
verpflichtet, ihre Haushalte auszugleichen. 
 
Das Schreiben ist dieser Vorlage als Anlage beigefügt. 
 
 
Da die bisherigen Hebesätze mit Ende des aktuellen Hauptveranlagungszeitraums, d.h. zum 1. 
Januar 2025, automatisch ihre Geltung verlieren (vgl. § 25 Abs. 2 GrStG), sollte jede Gemeinde 
die ab dem 1. Januar 2025 gültigen, neuen Hebesätze noch im Kalenderjahr 2024 festlegen. 
Hebesätze wurden in Bayern vielerorts bislang im Rahmen der Haushaltssatzungen bekanntge-
macht. Dies ist zwar weiterhin grundsätzlich möglich. Der Bayerische Gemeindetag empfiehlt 
jedoch, die Hebesätze per Hebesatzsatzung festzulegen, da die festgesetzten Hebesätze damit 
unmittelbar ab dem 01.01.2025 angewendet werden können und es nicht der Genehmigung 
des Haushaltes durch das Landratsamt bedarf. 
 
Von der Kämmerei wurde folgender Satzungsentwurf vorbereitet:  
 

Satzung 
über die Festsetzung der Realsteuerhebesätze 

der Gemeinde Birkenfeld 
(Hebesatzsatzung) 

vom 07.11.2024 
 

Aufgrund des Art. 22 Abs. 2, Art. 23 ff. der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 22.08.1998 ((GVBl. S 796), zuletzt geändert durch § 1 Abs. 
6 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) und Art. 18 des Bayerischen Kommunalab-
gabengesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 04.04.1993 ((GVBl. 264), zuletzt ge-
ändert durch § 1 Abs. 10 der Verordnung vom 4. Juni 2024 (GVBl. S. 98)) in Verbindung mit § 
25 Abs. 1 und 2 des Grundsteuergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 
07.08.1973 ((BGBl. I S. 965), zuletzt geändert durch Artikel 21 des Jahressteuergesetzes 2022 
vom 16.12.2022 (BGBl. I S. 2294)), Art. 5 des Bayerischen Grundsteuergesetzes vom 
10.12.2021 ((GVBl. S. 638), zuletzt geändert durch Art. 9 des Gesetzes vom 21.04.2023 (GVBl. 
S. 128)) und § 16 des Gewerbesteuergesetzes (GewStG) in der Fassung der Bekanntmachung 
vom 15.10.2002 ((BGBl I S. 4167), zuletzt geändert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 27. 
März 2024 (BGBl. 2024 I Nr. 108)) erlässt die Gemeinde Birkenfeld folgende Satzung: 
 

§ 1 Hebesätze 
 
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt: 
 
1. Grundsteuer A (für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe)   300 v. H. 
2. Grundsteuer B (für Grundstücke)        300 v. H. 
3. Gewerbesteuer         320 v. H. 
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§ 2 Inkrafttreten 

 
Diese Satzung tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
Birkenfeld,  
 
 
(Siegel) 
 
 
Gemeinde Birkenfeld 
Müller 
1. Bürgermeister 
 
 
Der Gemeinderat diskutiert kontrovers und kommt zum Schluss, dass Basis der wenig aussage-
kräftigen Informationen des Landesamtes für Steuern, nur schwer abgeschätzt werden kann in 
welcher Höhe die Eigentümer künftig belastet werden. 
 
Einerseits müssen die Finanzen der Gemeinde im Blick behalten werden, andererseits sollen 
die Bürgerinnen und Bürger auch nicht über Gebühr belastet werden. 
 
Aufgrund der übermittelten Zahlen erscheint eine Reduzierung des Hebesatzes der Grund-
steuer B vertretbar. 
 
 
Beschluss: 
 
Der vorliegende Satzungsentwurf vom 07.11.2024 über die Festsetzung der Realsteuerhebes-
ätze der Gemeinde Birkenfeld (Hebesatzsatzung) wird, mit nachfolgender Änderung, als Sat-
zung beschlossen und tritt zum 01.01.2025 in Kraft. 
 
Um die Eigentümer nicht über Gebühr zu belasten, wird der Hebesatz der Grundsteuer B auf 
200 v. H. festgesetzt. 
 
Im Jahr 2025 soll eine erneute Abwägung der Realsteuersätze erfolgen. 
 

Abstimmungsergebnis: 
Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   

 
 
 

TOP  13 
Vorberatung über die Festsetzung der Benutzungsgebühren der Erdaushub- 
und Bauschuttdeponie 

 
Bei der Erdaushub- und Bauschuttdeponie der Gemeinde Birkenfeld handelt es sich um eine 
kostendeckende Einrichtung nach Art. 8 KAG. Demnach soll das Gebührenaufkommen die 
nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ansatzfähigen Kosten decken. Der kostendeckende 
Gebührensatz muss somit durch eine Gebührenkalkulation ermittelt werden. 

ben. Es ist allerdings fraglich, ob diese Gebühr jemals kalkuliert wurde bzw. wie lange die letzte 
Kalkulation zurückliegt. 
Der Gemeinderat befasste sich am 02.03.2021 erstmals mit der Angelegenheit und beauftragte 
die Verwaltung mit der Neukalkulation der Gebühren. Die damalige Kalkulation ergab eine kos-

 



 

Öffentliche Sitzung des Gemeinderates Birkenfeld vom 19.11.2024  Seite 65 von 69 

 
Vonseiten des Gemeinderates wurde um eine differenzierte Preiskalkulation gebeten. Die vor-
gelegte Kalkulation wurde jedoch nicht weiterverfolgt. 
 
Nun wurden auf Wunsch des Bürgermeisters die Gebühren erneut kalkuliert. 
 
Um eine genaue und differenzierte Preiskalkulation vornehmen zu können, müssten die Kosten 
der Deponie auch getrennt nach Entsorgungsart ermittelbar sein. Dies ist jedoch nicht möglich, 
da lediglich die Gesamtkosten der Deponie erfasst werden.  
 
Die kostendeckende Gebühr für Erdaushub und Bauschutt bei einheitlichem Preis beläuft sich 

 
 
Alternativ können die Kosten hälftig auf die Entsorgungsarten aufgeteilt werden. Im Anschluss 
hieran werden diese hälftigen Kosten durch die durchschnittliche Anlieferungsmenge der Ent-
sorgungsart dividiert. 
 
Jährliche Kosten je Entsorgungsart: 
 
Gesamtkosten Deponie jährlich  : 2 

 : 2  =   
 
Gebührensatz Bauschutt: 
Jährliche Kosten Bauschutt : Ø Anlieferungsmenge 

 : 780,55 m³ = / m³ 
 
Gebührensatz Erdaushub: 
Jährliche Kosten Erdaushub : Ø Anlieferungsmenge 

 : 1.334,88 m³ =  
 
 
Es entwickelt sich eine rege Diskussion. 
 
Der Gemeinderat wünscht ein einheitliches Gebührenmodell. Die Verwaltung wird beauftragt, 

-ei-
ten. 
 
Außerdem soll geprüft werden, ob Gewerbetreibende abweichende Gebühren erhoben werden 
können.  
 
Des Weiteren bittet das Gremium um Abklärung, ob eine Anlieferung ggf. nur für einheimische 
Bürger gestattet werden könnte sowie um die Übermittlung der Restaufnahmekapazität der De-
ponie. 
 

 
 
Außerdem wird nachgefragt, ob durch die Gemeinde ein Entsorgungsnachweis ausgestellt wer-
den kann. 
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TOP  14 
Gestaltung des Weges Fl.Nr. 8197/0 (Nähe Bergstraße) durch einen Anwoh-
ner 

 
Die Anlieger des Weges mit der Fl.Nr. 8197/0 haben im Bereich der Zufahrt von der Bergstraße 
wiederholt Änderungen am Schotterbett vorgenommen. 
In einem Gespräch im Herbst 2022 wurde von Seiten der Eigentümer die Wiederherstellung des 
ursprünglichen Zustandes bis 01.04.2023 zugesichert.  
Die kürzlich vorgenommenen Angleichungen an die private Einfahrt wurden, nach Beschwerden 
aus der Bürgerschaft, erneut vom Gemeinderat in Augenschein genommen. 
 
Bilder vom aktuellen Zustand des Weges werden an der Leinwand gezeigt. 
 
Der Gemeinderat berät über den Sachverhalt und kommt überein, dass die Angelegenheit vom 
Bauamt der Verwaltungsgemeinschaft vor Ort begutachtet werden sollte um ggf. nötige Schritte 
einzuleiten. 
 
Außerdem wird moniert, dass die Eigentümer den öffentlichen Weg mit parkenden Fahrzeugen 
versperren. Eine Nutzung für andere Personen ist somit ausgeschlossen. 
 
 
 
TOP  15 Neujahrsempfang; künftige Gestaltung 

 
Der Neujahrsempfang der Gemeinde Birkenfeld findet seit dem Jahr 1997 statt und ist fester 
Bestandteil des kulturellen Lebens in der Gemeinde geworden. 
Bietet dieser doch Möglichkeiten Bürgerinnen und Bürger für ihr besonderes Engagement für 
die Gemeinde, der Vereine und der kirchlichen Organisationen auszuzeichnen. 
 
Der Bürgermeister will, aus den vorgenannten Gründen, auch künftig an den Neujahrsempfän-
gen festhalten. 
 
Heute wäre darüber zu beraten, ob Änderungen vorgenommen werden sollten. 
 
So könnten z.B. künftig Urkunden für besonderes Engagement überreicht werden. 
Musikensembles, wie z.B. die Melodie-Makers oder die Rhythmik-Kids könnten mit ein zwei 
konzertanten Musikstücken auf den Ehrenabend einstimmen. 
 
Im nächsten Jahr findet der Neujahrsempfang wegen Terminüberschneidungen am 17.01.2025 
statt. 
Von den Vereinen wurde bereits mehrfach angeregt, den Neujahrsempfang - wegen der Ferien-
zeit - nicht mehr am 06.01. stattfinden zu lassen. 
Es wird vorgeschlagen den Neujahrsempfang künftig immer am 2. Freitag oder 2. Samstag des 
neuen Jahres abzuhalten. 
 
Es wird vorgeschlagen nachfolgenden Personenkreis einzuladen: 
 

 Die zu Ehrenden mit Partn. 
 Die jeweils 1.  Vorsitzende/n der Vereine bzw. Organisationen mit Partn. 
 Die Vertreter der Kirchengemeinden mit Partn. (Pfarrer/in / Pastoralreferentin usw.) 
 Die 1. Vorsitzenden der kirchlichen Gremien mit Partn. 
 Die 1. und 2. Kommandanten der Feuerwehren mit Partn. 
 Die gemeindlichen Mitarbeiter/innen mit Partn. 
 Die ortsansässigen Mitarbeiter/innen der VG mit Partn. 
 Die Feldgeschworenenobmänner mit Partn. 
 Die Gemeinderäte/innen mit Partn. 
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 Die Leitung des örtlichen Kindergartens 
 Die Schulleitung des Schulverbandes Karbach-Birkenfeld 
 Die Organisatorin der Blutspendetermine mit Partn. 
 Schulweghelfer/innen ohne Partn. 
 Neubürger 

 
 

trag sind alle Kosten für Essen, Getränke, Dekoration und Weinpräsente für die Geehrten ent-
halten. Durch die Unterstützung der Freiwilligen Feuerwehr bei der Bewirtung und bei der Zube-
reitung der Speisen konnte in all den zurückliegenden Jahren sehr viel Geld eingespart werden. 
Hierfür spricht der Bürgermeister seinen aufrichtigen Dank aus. Bei der Organisation hat Ge-
meinderat Hubert Müller den jeweiligen Bürgermeistern sehr viel Arbeit abgenommen. Auch ihm 
gebührt großer Dank. 
 
 
Beschluss: 
 

1. Der Neujahrsempfang der Gemeinde findet bis auf weiteres alljährlich am 2. Freitag des 
neuen Jahres statt. Aufgrund einer Terminüberschneidung im Jahr 2025 ausnahmsweise 
am 3. Freitag des neuen Jahres. 
 

2. Nachfolgender Personenkreis wird eingeladen: 
 Die zu Ehrenden mit Partn. 
 Die jeweils 1.  Vorsitzende/n der Vereine bzw. Organisationen mit Partn. 
 Die Vertreter der Kirchengemeinden mit Partn. (Pfarrer/in / Pastoralreferentin usw.) 
 Die 1. Vorsitzenden der kirchlichen Gremien mit Partn. 
 Die 1. und 2. Kommandanten der Feuerwehren mit Partn. 
 Die gemeindlichen Mitarbeiter/innen mit Partn. 
 Die ortsansässigen Mitarbeiter/innen der VG mit Partn. 
 Die Feldgeschworenenobmänner mit Partn. 
 Die Gemeinderäte/innen mit Partn. 
 Die Leitung des örtlichen Kindergartens 
 Die Schulleitung des Schulverbandes Karbach-Birkenfeld 
 Die Organisatorin der Blutspendetermine mit Partn. 
 Schulweghelfer/innen ohne Partn. 
 Neubürger 

 
3. Die Veranstaltung soll durch die Mitwirkung eines Musikensembles aufgewertet werden. 

 
4. Jede Organisation kann eine Person zur Ehrung vorschlagen. Sollen mehrere Personen 

ausgezeichnet werden, so muss dies im Vorfeld mit dem Bürgermeister abgestimmt wer-
den. 
 

5. Jede ausgezeichnete Person erhält ein Weinpräsent. Abweichungen sind bei Minderjäh-
rigen, Sportmannschaften oder Gruppierungen nach Ermessen des Bürgermeisters mög-
lich. 

 
Abstimmungsergebnis: 

Ja 11  Nein 0  Anwesend 11   
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TOP  16 Mitteilungen des Bürgermeisters 
 
Bundestagswahl 2025 
 
Die Bundestagswahl findet voraussichtlich am 23.02.2025 statt 
Wenn die Personen damit einverstanden sind, würde der Bürgermeister das gleiche Personal  
wie bei der Europawahl am 09.06.2024 für die Wahlvorstände vorschlagen. 
 

 
Birkenfeld I 
 

1. Achim Müller     Wahlleiter 
2. Thomas Heußlein   Stellv. Wahlleiter 
3. Bettina Schulz-Meining  Schriftführerin 
4. Sina Müller    Stellv. Schriftführerin 
5. Claus Möschl    Beisitzer  
6. Hubert Müller     Beisitzer  
7. Jürgen Sendelbach    Beisitzer  
8. Katharina Schmidt   Beisitzerin 

 
Briefwahl 
 

1. Simon Pfeufer    Wahlleiter 
2. Matthias Schebler   Stellv. Wahlleiter 
3. Heiko Müller    Schriftführer 
4. Michael Zehnter   Stellv. Schriftführer 
5. Angelika Müller   Beisitzerin  
6. Bettina Hörning   Beisitzerin 
7. Sebastian Leimeister   Beisitzer    
8. Rudolph Hammer   Beisitzer  

 
Birkenfeld II (Billingshausen) 
 

1. Frieder Hüsam    Wahlleiter 
2. Silke Hörning     Stellv. Wahlleiterin 
3. Nicole Meyer    Schriftführerin 
4. Silke Möschl    Stellv. Schriftführerin 
5. Tilman Hörning   Beisitzer 
6. Andreas Konrad   Beisitzer 
7. Agnes Möschl    Beisitzerin 
8. Lorenz Köhler    Beisitzer 

 
Mit dem Vorschlag besteht Einverständnis. GRM Liebler stellt sich ebenfalls für die Wahl zur 
Verfügung.  
 
 
Bürgerversammlung am 25.11.2024 
 
Am 25.11.2024 findet um 19.30 Uhr eine Bürgerversammlung im Bürgerhaus statt. 
Für die interessierten Bürgerinnen und Bürger aus Billingshausen wird ab 19.10 Uhr ein Fahr-
service von den beiden Feuerwehren organisiert. 
An beiden Bushaltestellen in der Untertorstraße kann zugestiegen werden. 
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TOP  17 Verschiedenes, kurze Anfragen 

 
./. 
 

 
 

 
 
 
 
Mit Dank für die rege Mitarbeit schließt Erster Bürgermeister Achim Müller um 21:55 Uhr die öf-
fentliche Sitzung des Gemeinderates Birkenfeld. 
 
 
 
 
 
 
 

Achim Müller    Sina Müller 
Erster Bürgermeister    Schriftführer/in 

 


